
  

   

 

Schutzreglement Teil Kultur 

vom 3. Mai 2026 
 

Die Bezirksgemeinde Schlatt-Haslen  

beschliesst, 

gestützt auf Art. 17 ff. des Raumplanungsgesetzes vom 1. Juni 19791, Art. 5 und 
6 des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz vom 1. Juli 19662, 
Art. 3, Art. 7 ff., Art. 29 der Verordnung über den Natur- und Heimatschutz vom 
13. März 19893 sowie unter Vorbehalt den übergeordneten Bestimmungen 
von Bund und Kanton sowie der besonderen Regelungen des Bezirks (Art. 18 
Abs. 1 Bst. g Bezirksreglement) 

das nachfolgende Schutzreglement Teil Kultur für das ganze Bezirksgebiet: 

A. Allgemeines 

Art.  1 Zweck 

1 Dieses Schutzreglement bezweckt den Erhalt von bestehender Bausubstanz 
sowie die Festlegung im Umgang mit geschützten Objekten und soll der Grund-
eigentümerschaft zusätzliche Rechtssicherheit geben. 

Art.  2 Rechtswirkung 

1 Soweit dieses Schutzreglement nicht im Rahmen gesetzlicher Ermächtigung 
abweichende Bestimmungen enthält, gilt das übrige Recht. 

2 Grundeigentümer von Kulturobjekten oder Objekten in Ortsbildschutzzonen 
sind verpflichtet, die Schutzobjekte so zu unterhalten, dass deren Fortbestand 
sichergestellt ist. 

                                                                    
1 Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG), SR 700. 
2 Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG), SR 451. 
3 Verordnung über den Natur- und Heimatschutz (VNH), 450.010. 
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B. Gebietsschutz 

Art.  3 Schutzzonen 

1 Folgende Schutzzonen werden unterschieden: 
a) Ortsbildschutzzone I (OS I); 
b) Ortsbildschutzzone II (OS II); 
c) Archäologiezonen (ArZ). 

I. Ortsbildschutzzone I (OS I) 

Art.  4 Grundsatz 

1 In Ortsbildschutzzonen I sind alle geschichtlich, kulturell oder ortsbaulich be-
deutenden Bauten, Anlagen und Freiräume wie Gärten, Vegetation, Mauern, 
Einfriedungen, Bodenbeläge usw. in ihrer schutzwürdigen, äusseren Substanz 
und Erscheinung zu erhalten und zu pflegen. 

2 Die für die äussere Erscheinung wesentlichen Elemente des Inneren dürfen 
nicht entfernt werden. 

3 Wesentliche Änderungen in der baulichen Grundstruktur erfordern zur Be-
urteilung eine Dokumentation mit bauarchäologischer Bestandesaufnahme 
und Raumbuch oder ein bauarchäologisches Gutachten. 

4 Neu hinzugefügte Bauteile und Anlagen sind zulässig, sofern eine gute Ein-
passung möglich ist und sie sorgfältig in den Bestand eingeordnet sind. 

Art.  5 Renovierungen 

1 Renovierungen sind mit authentischen, entstehungszeittypischen Materia-
lien und Detailgestaltungen auszuführen. Für störende Elemente besteht kein 
Bestandesschutz. 

2 Massnahmen, die nicht der Restaurierung oder Rekonstruktion dienen, müs-
sen ohne Beeinträchtigung des Schutzgegenstands reversibel sein. 

Art.  6 Umbauten/Neubauten/Ersatzneubauten 

1 Um- und Neubauten sind mit besonderer Sorgfalt zu gestalten und sehr gut 
in das Orts- und Strassenbild einzupassen. Als Beurteilungskriterien gelten 
insbesondere: 
a) Bebauung: 

1. Standort und Orientierung; 
2. Baufluchten; 
3. Bautypologie; 
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4. Bauvolumen und Proportionen; 
5. Fassadengliederung und -detaillierung; 
6. Dachform und -gestaltung; 
7. Materialwahl und Farbgebung; 

b) Freiraum: 
1. Terrainveränderungen und Böschungssicherungen; 
2. Gestaltung von Mauern und Einfriedungen; 
3. Art und Ausführung von Belägen; 
4. Vegetation. 

2 Ersatzneubauten sind nur ausnahmsweise zulässig, wenn die Erhaltung der 
vorhandenen Bausubstanz in Abwägung des baukünstlerischen oder bauhis-
torischen Werts unverhältnismässig ist. 

II. Ortsbildschutzzone II (OS II) 

Art.  7 Grundsatz 

1 In Ortsbildschutzzonen II sind der prägende Charakter der bestehenden Be-
bauung und der Quartiere, des Freiraums und der Erschliessung mit Strassen 
und Wegen zu erhalten. 

Art.  8 Umbauten/Neubauten/Ersatzneubauten 

1 Um- und Neubauten haben sich in die typische Gebietsidentität einzupassen. 
Als Beurteilungskriterien gelten insbesondere: 
a) Bebauung: 

1. Bautypologie; 
2. Körnung und Volumetrie; 
3. Standort und Orientierung; 
4. Fassadengliederung und Dachform; 
5. Materialien und Farbgebung; 

b) Freiraum: 
1. Grünflächenanteil und Bepflanzung; 
2. Übergang von öffentlichen zu privaten Bereichen inklusive Einfrie-

dungen; 
3. Materialisierung; 
4. Terrainveränderungen. 

2 Ersatzneubauten sind nur zulässig, wenn die Ausführung eines bewilligten 
Neubaus rechtlich gesichert ist. Sofern die entstehende Lücke im Ortsbild nicht 
stört, kann auf einen Ersatzneubau verzichtet werden. 
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III. Archäologiezone (ArZ) 

Art.  9 Grundsatz 

1 Die Archäologiezone hat zum Zweck, bekannte sowie vermutete Fundstellen 
vor ihrer Zerstörung und Veränderung zu bewahren und der wissenschaftli-
chen Untersuchung zugänglich zu machen. 

2 In der Archäologiezone sind jegliche Grabarbeiten und Terrainveränderun-
gen bewilligungspflichtig. Die Behörde kann Bewilligungen unter dem Vorbe-
halt archäologischer Funde erteilen und die archäologische Begleitung von 
Grabarbeiten anordnen. Bei Funden sind die Grabarbeiten unverzüglich einzu-
stellen und das Bau- und Umweltdepartement sowie die zuständige Fachstelle 
(Kulturamt) zu informieren. 

C. Objektschutz 

Art.  10 Geschützte Einzelobjekte 

1 Folgende geschützte Einzelobjekte werden unterschieden: 
a) Kulturobjekte Kat. A; 
b) Kulturobjekte Kat. B; 
c) Kulturobjekte Kat. C. 

2 Das Kulturobjektinventar beschreibt die typischen Merkmale der Objekte 
und der dazugehörenden Freiräume. Die Inventarblätter werden im Rahmen 
von Gesamtrevisionen aktualisiert. 

Art.  11 Kulturobjekte Kat. A 

1 Als Kulturobjekte Kat. A sind herausragende Bauten, Anlagen und Ensembles 
von ausserordentlichem geschichtlichem und kulturellem Wert bezeichnet, 
die in ihrer Besonderheit und authentischen Überlieferung die Vielfalt der re-
gionalen Baukultur dokumentieren. Sie sind in ihrer schutzwürdigen inneren 
und äusseren Substanz inklusive ihrer Umgebung integral zu erhalten und 
fachgerecht zu pflegen. 

2 Bei wesentlichen Änderungen (in der baulichen Grundstruktur) kann die Be-
willigungsbehörde eine Dokumentation des Schutzobjekts (bauarchäologische 
Bestandesaufnahme/Raumbuch) oder weitere Gutachten auf Kosten der Ge-
suchsteller verlangen. Diese gelten als denkmalpflegerisch bedingte Massnah-
men und sind gemäss VNH beitragsberechtigt. 
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3 Renovierungen sowie Ein- und Umbauten sind nur in sehr hoher gestalteri-
scher Qualität zulässig, sofern sie in einer substanzerhaltenden Art und Weise 
umgesetzt werden. Massnahmen, die nicht der Restaurierung oder Rekon-
struktion dienen, müssen in der Regel reversibel sein. 

4 Der Abbruch oder andere Massnahmen, die den geschichtlichen oder künst-
lerischen Wert beeinträchtigen, sind untersagt. 

Art.  12 Kulturobjekte Kat. B 

1 Als Kulturobjekt Kat. B sind herausragende Bauten, Anlagen und Ensembles 
von besonderem geschichtlichem und kulturellem Wert bezeichnet, die in ih-
rer Substanz und ihrem Erscheinungsbild den Körper der regionalen Baukul-
tur repräsentieren und stark identitätsstiftend sind. 

2 Äussere und innere Bauteile, Raumstrukturen und feste Ausstattungen von 
Bauten und Anlagen inklusive ihrer dazugehörigen Umgebung sind ihrer Be-
deutung entsprechend und in ihrer Erscheinung zu erhalten. Wesentliche Ein-
zelelemente mit geschichtlichem und baukulturellem Zeugniswert sind integ-
ral zu erhalten. 

3 Renovierungen sowie Ein- und Umbauten sind zulässig. Sie sind in hoher ge-
stalterischer Qualität und Substanz schonend umzusetzen. 

4 Bei Umbauten sind geringfügige Abweichungen von Abs. 2 zulässig, wenn der 
Erhalt aus Gründen der Wohnhygiene oder für eine veränderte Zweckbestim-
mung unverhältnismässig ist. Sie dürfen die Schutzziele sowie das Orts- und 
Landschaftsbild nicht nachteilig beeinflussen. Ausserdem können Abweichun-
gen an-geordnet werden, wenn dadurch die Einpassung ins Orts- und Land-
schaftsbild offensichtlich verbessert wird. 

5 Der Abbruch oder andere Massnahmen, die den geschichtlichen oder künst-
lerischen Wert beeinträchtigen, sind untersagt. 

Art.  13 Kulturobjekte Kat. C 

1 Als Kulturobjekt Kat. C sind herausragende Bauten, Anlagen und Ensembles 
von bedeutendem historischem und kulturellem Wert bezeichnet, die als Ein-
zelobjekte die Erscheinung eines Strassenzuges, einer Siedlung oder einer 
Landschaft in besonderer Weise prägen. 

2 Die Bauten und Anlagen sind in Bezug auf Stellung und Proportionen und in-
klusive deren Umgebung zu erhalten und dürfen nur in begründeten Ausnah-
mefällen durch einen Neubau ersetzt werden. Wesentliche Einzelelemente mit 
geschichtlichem und baukulturellem Zeugniswert sind nach Möglichkeit integ-
ral zu erhalten. 
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3 Renovierungen sowie Ein- und Umbauten sind nur in guter Gestaltung zuläs-
sig, sofern der Wert der Objekte dadurch nicht geschmälert wird. 

4 Hinsichtlich der Beurteilungskriterien bei Um- und Neubauten gilt Art. 8 
sinngemäss. 

5 Ersatzneubauten in geänderter Stellung und Proportion sind im Ausnahme-
fall zulässig, wenn die Ausführung eines bewilligten Neubaus rechtlich gesi-
chert ist. Das Erscheinungsbild und die Einpassung ins Orts-, Strassen- und 
Landschaftsbild muss sich dadurch verbessern und die Nachbarliegenschaften 
dürfen nicht negativ beeinflusst werden. 

Art.  14 Entdeckungen 

1 Entdeckungen von kulturgeschichtlich wertvollen Objekten, Bauteilen, Aus-
stattungen sowie archäologische Befunde und Funde sind unverzüglich dem 
Bau- und Umweltdepartement, dem Bezirksrat sowie den zuständigen Fach-
stellen (Kulturamt und Denkmalpflege) zu melden. 

2 Bis zur Beurteilung durch die zuständige Fachstelle dürfen an Entdeckungen 
keine Veränderungen und weitere Arbeiten vorgenommen werden. 

3 Die Erhaltung oder Sicherung der Entdeckung kann durch Baubeschränkun-
gen und Auflagen in der Baubewilligung, durch eine Schutzverfügung oder 
durch einen verwaltungsrechtlichen Vertrag sichergestellt werden. 

D. Weiteres 

Art.  15 Solaranlagen 

1 Solaranlagen sind auf die konkreten Gegebenheiten abzustimmen. In der 
Ortsbildschutzzone und bei Kultur- und Naturdenkmälern von kantonaler und 
nationaler Bedeutung haben sie folgende Gestaltungsanforderungen zu erfüllen: 
a) Sie sind bündig in die Dachfläche eingebaut. Ist dies nicht möglich, darf die 

Anlage die Dachfläche im rechten Winkel um maximal 20 cm überragen. 
b) Sie dürfen von vorne und von oben gesehen nicht über die Dachfläche hin-

ausragen. 
c) Sie sind nach dem Stand der Technik reflexionsarm ausgeführt. 
d) Sie hängen als kompakte Fläche zusammen. Es ist zu prüfen, ob sich durch 

den Einsatz von Blindmodulen die gestalterische Integration optimieren 
lässt. 

e) Sie übernehmen die parallelen Flächen und Linien der Dachflächen. 
f) Für die Einfassung und Panels der Solaranlagen ist ein dunkler, unbunter 

Farbton zu wählen. 
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g) Leitungen und Armaturen haben unter Dach und im Gebäudeinnern zu 
verlaufen, sofern keine wesentlichen Gründe dagegensprechen. 

Im Übrigen richtet sich die Einordnung von Solaranlagen nach Art. 18a des 
Bundesgesetzes über die Raumplanung (RPG) und Art. 32a sowie Art. 32b der 
eidgenössischen Raumplanungsverordnung (RPV). 

2 Die Wesentlichkeit der Beeinträchtigung eines Schutzobjekts gemäss Art. 18a 
RPG ist im Rahmen des Baugesuchsverfahrens im Einzelfall anhand der ent-
sprechenden Schutzziele zu beurteilen. Unter Berücksichtigung der Schutz-
ziele gelten als Beurteilungskriterien insbesondere: 
a) Anlagetyp; 
b) Einsehbarkeit und Exponiertheit; 
c) Montageort am Gebäude und Konstruktionsart; 
d) sorgfältige Detailgestaltung; 
e) Grösse und Anordnung; 
f) Qualität der betroffenen Baute und der Umgebung. 

3 Solaranlagen, die nicht auf einem Dach angebracht werden, unterliegen in Be-
zug auf Gestaltung und Bewilligungspflicht den kantonalen und bundesrecht-
lichen Vorgaben. 

E. Vollzug 

Art.  16 Bewilligungspflicht 

1 Zusätzlich zu den Vorhaben gemäss übergeordnetem Recht sind namentlich 
folgende Vorhaben bewilligungspflichtig: 
a) äussere Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten (inklusive Anstriche, Fenster-

sanierungen, Ersatz von Schlagläden usw.) in allen Ortsbildschutzzonen – 
innere Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten in der OS I; 

b) jegliche Terrainveränderungen in den Ortsbildschutzzonen und bei Kultur-
objekten; 

c) erhebliche Garten- und Umgebungsgestaltungen in den Ortsbildschutzzo-
nen sowie bei Kulturobjekten A und B; 

d) Firmenanschriften und Eigenreklamen jeglicher Grössen (inklusive Werbe-
fahnen) in den Ortsbildschutzzonen und bei Kulturobjekten; 

e) Beseitigung von kulturlandschaftlichen Besonderheiten gemäss Inventar 
und über Pflegemassnahmen hinausgehende Veränderungen namentlich 
an Hecken, Einzelbäumen, Baumgruppen und Trockenmauern in den Orts-
bildschutzzonen und bei Kulturobjekten. 
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2 Die Bewilligungspflicht von Solaranlagen richtet sich nach Art. 18a Abs. 3 des 
Bundesgesetzes über die Raumplanung (RPG), Art. 32a der Raumplanungsver-
ordnung (RPV) und dem Standeskommissionsbeschluss über die Baubewilli-
gungspflicht von Solaranlagen vom 1. Juli 2014. 

3 Bei Bauvorhaben innerhalb der Ortsbildschutzzonen und bei Kulturobjekten 
wird eine Bauberatung durch die zuständigen Stellen (Fachstelle Denkmal-
pflege/Fachkommission Heimatschutz) verlangt. 

Art.  17 Baugesuchsunterlagen 

1 Bei Vorhaben an Kulturobjekten oder innerhalb von Ortsbildschutzzonen 
kann die Bewilligungsbehörde, sofern für die Beurteilung notwendig, zusätz-
lich zu den üblichen Baugesuchsunterlagen folgende Unterlagen auf Kosten 
der Gesuchsteller verlangen: 
a) eine der Bedeutung des Vorhabens angemessene Analyse der Beurtei-

lungskriterien der entsprechenden Ortsbildschutzzone oder der Kulturo-
bjektart inklusive Nachweis über die Einpassung (u. a. auch Gutachten); 

b) Dachaufsicht im Situationsplan inklusive der relevanten, angrenzenden 
Grundstücksflächen; 

c) bei Grundrissen, Fassaden- und Schnittplänen Darstellung der Umrisse 
der Nachbargebäude; 

d) detaillierter Material- und Konstruktionsbeschrieb mit Farbkonzept und 
Materialmuster; 

e) detaillierter Umgebungsplan inklusive Material- und Pflanzbeschrieb für 
die Umgebungsgestaltung; 

f) ein Modell der geplanten Bauten oder Anlage inklusive Umgebung. 

2 Die zusätzlichen Unterlagen gelten als denkmalpflegerische bedingte Mass-
nahmen gemäss VNH. Sofern diese mit erheblichen Mehrkosten verbunden 
sind, können Kanton und Bezirk gemäss Art. 40 Abs. 3 und Art. 42 VNH Bei-
träge leisten. 

Art.  18 Bauabnahme 

1 Als Grundlage für die Bauabnahme ist bei Kulturobjekten eine der Bedeutung 
des Vorhabens angemessene Text-, Bild- und Plandokumentation nach Vor-
gabe der Bewilligungsbehörde durch den Gesuchsteller zu erbringen. Die Bau-
verwaltung stellt diese zur Ergänzung der Inventarblätter der Planungsbe-
hörde zu. 
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F. Schlussbestimmungen 

Art.  19 Inkrafttreten 

1 Dieses Reglement tritt mit der Genehmigung durch die Standeskommission 
in Kraft. 

Art.  20 Übergangsbestimmung 

1 Gemäss Baugesetz dürfen Baugesuche vom Tage der öffentlichen Auflage an 
nur bewilligt werden, wenn sie mit dem bisherigen Recht und dem aufgelegten 
Plan und Reglement übereinstimmen. 

2 Vor der öffentlichen Auflage der Ortsplanungsrevision eingereichte Baugesu-
che werden nach altem Recht beurteilt. 

 

 

Namens der Bezirksgemeinde Schlatt-Haslen: 
Haslen, 3. Mai 2026 

 
Matthias Renn  Wilfried Segmüller 
Regierender Hauptmann Stillstehender Hauptmann 
 

 

Von der Standeskommission genehmigt: 
Appenzell,  

 
xxx  Roman Dobler  
Regierender Landammann Ratschreiber 
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